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>> special  

Bildungsscheck NRW – 

Die Anleitung zum Sparen 

 

 

Die MedienQualifizierung nimmt Bildungsschecks NRW an. Großartige 

Sache ... für all diejenigen, die wissen wie es geht. 
Für viele Teilnehmer und Sender ist der Bildungsscheck allerdings immer noch ein 

großes Fragezeichen und wird daher gar nicht erst in Anspruch genommen, 

auch wenn es möglich wäre. 
 

Die meistgestellten Fragen und ihre Antworten: 

 

1. Was ist der Bildungsscheck NRW? 
Mit dem Bildungsscheck NRW unterstützt die Landesregierung die Teilnahme an be-

ruflicher Weiterbildung und übernimmt die Hälfte der anfallenden Kosten 

(max. 500 Euro/Seminar). Dies gilt für Beschäftigte in NRW. 
 

2. Welche Betriebe und deren Beschäftigte können 

Bildungsschecks in Anspruch nehmen? 
Empfangsberechtigt sind Beschäftigte aus Unternehmen und Organisationen, die 

mindestens einen und höchstens 250 Beschäftigte aufweisen. Ausgenommen 

sind Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes. 

 
3. Wie viele Bildungsschecks kann eine Person 

bei einer Beratung erhalten? 

Bildungsschecks werden auf der Grundlage der Ermittlung des Bedarfs durch die 
Beratungsstelle ausgegeben. In der Regel ist für jeden Bildungsscheck 

eine erneute Beratung erforderlich. Ab dem 1.6.07 können pro Person max. zwei 

Bildungsscheck pro Zugang und Jahr in Anspruch genommen werden.  
 

4. Wie kommt man an den Bildungsscheck? 

Die Ausgabe des Bildungsschecks findet nur nach vorheriger Beratung durch zuge-

lassene Weiterbildungsberatungsstellen statt. Die Liste ist über das Internet 
(www.bildungsscheck.nrw.de) erhältlich. 

 

5. Wann beantrage ich den Bildungsscheck: Vor der Kursbuchung oder danach? 

Eine Kursbuchung und Anzahlung des Kursentgeltes zur Weiterbildung darf erst 

nach Ausstellung des Bildungsschecks erfolgen. 
 
6. Wie lange ist ein Bildungsscheck gültig? 
Der Bildungsscheck muss innerhalb der eingetragenen Gültigkeitsdauer bei 

einem der aufgeführten Weiterbildungsanbieter eingereicht werden. Das heißt 
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aber nicht, dass das Seminar auch in diesem Zeitraum stattfinden muss. Wichtig 
ist tatsächlich die rechtzeitige Einreichung beim Weiterbildungsanbieter. 
 

7. Können jeweils aufeinander aufbauende Qualifizierungs- 

Module einzeln gefördert werden? 
Ja, es sollte aber erst nach der erfolgreichen Teilnahme 

an einem Modul im Rahmen einer erneuten 

Beratung ein weiterer Bildungsscheck vergeben 
werden. 

 

8.Sind Förderungen für Inhouse-Schulungen möglich? 

Ja. 
 

9. Können auch Selbständige einen Bildungsscheck beantragen? 

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. 
 

Weitere Fragen werden auf der Informationsseite der 

Bildungsschecks beantwortet: 

www.bildungsscheck.nrw.de 
 

oder fragen Sie in der MedienQualifizierung nach! 

 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/

